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Gastgewerbegesetz

Unnütze Paragraphen im Überfluss
Das neue Gastgewerbegesetz in Basel-Stadt wurde Anfang 2005 von den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern angenommen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat dieses Gesetz damals unterstützt, 
fordert jetzt aber von der Regierung Korrekturen im Interesse einer lebendigen Stadt. 
Im Juni 2005 trat das neue Basler Gast-
gewerbegesetz in Kraft. Der Gewerbe-
verband Basel-Stadt hat das Gesetz 
unterstützt, in der Hoffnung, dass es 
eine einfachere, verständlichere 
und übersichtlichere Regelung 
des Bewilligungsverfahrens bringt. 
Zudem wurde mit dem neuen Gesetz 
die für das Gastgewerbe ungerechte und 
diskriminierende «Sondersteuer» – die 
Gastwirtschaftsabgabe – endlich abge-
schafft. 
Nach fast zwei Jahren lassen sich 
die Erfahrungen der Gastronomie- 
und Kulturbetriebe mit dem neuen 
Gastgewerbegesetz beurteilen. 
Erfahrungen wurden zusammen 
getragen, es folgte eine Lagebeur-

teilung und nun ist die Politik gefordert. Die ver-
sprochene Vereinfachung der administrativen 

Abläufe hat nämlich nicht stattgefunden, 
die Kompetenzen und Bewilligungsver-
fahren sind unklarer denn je. Nach einem 
gemeinsamen Schulterschluss setzt sich 
der Gewerbeverband Basel-Stadt nun 
zusammen mit dem Komitee «Kulturstadt 

Jetzt» – welches das Gastgewerbegesetz 
von Anfang an bekämpft hatte – zugunsten 

eines kundenfreundlichen Vollzugs des 
Gesetzes ein. In einer gemeinsamen Ak-

tion werden Grossräte verschiedener 
Parteien Anfragen an die Regierung 
richten, die sich mit den Missständen 
im Gastgewerbegesetz befassen und 
Anregungen geben sollte zu dringend 
nötigen Verbesserungen.
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Schulterschluss für vernünftigen Gesetzesvollzug

Am 27. Februar 2005 hat der Basler Souverän mit 55 Prozent deutlich «ja zum neuen Gastgewerbegesetz» 
gestimmt. Der Abstimmungskampf war intensiv und vor allem durch die Diskussion geprägt «Gastgewer-
begesetz zwischen Schlaf- und Eventstadt». Auf der einen Seite das Refe-
rendumskomitee mit «Kulturstadt Jetzt», welche das neue Gesetz ablehnten 
und auf der anderen Seite der Gewerbeverband mit dem Basler Wirtever-
band, welche das neue Gesetz unterstützten. 
Monate später, kaum war das neue Gesetz in Kraft getreten, waren «Kul-
turstadt Jetzt» wie auch der Gewerbeverband Basel-Stadt vermehrt An-
laufstelle für Gewerbe- und Kulturbetriebe geworden, welche sich im 
höchsten Masse unzufrieden erklärten, was das gesamte Bewilligungs-
verfahren betraf. 
Mit dem neuen Gesetz wurde das Bewilligungsverfahren viel komplexer 
und aufwändiger. Das Bewilligungsverfahren ist nicht nur gewerbe- und 
kulturunfreundlich, es öffnet auch der Willkür Tür und Tor. Neueröffnung, 
Veränderung, Umwandlung von Betrieben sowie die Festlegung der Öff-
nungszeiten werden in weiten Teilen dem freien Urteil der einzelnen Be-
amten unterstellt. Und oft wissen diese selber nicht, wie die einzelnen 
Paragraphen anzuwenden sind. Komplexe Verfahren bedeuten umfangreichere Prüfungen, ein Mehr an 
einbezogenen Amtsstellen, eine grössere Anzahl bearbeitender Beamten, ein Aufblähen der Administration. 
Gemeinsam mit dem Komitee «Kulturstadt Jetzt» zeigt der Gewerbeverband Basel-Stadt diese Missstände 
anhand von kronkreten Beispielen und fordert mit der geschlossenen Unterstützung von SP, CVP, FDP, LDP 
und SVP von der Regierung entsprechende Korrekturen rund um das Basler Gastgewerbegesetz.

Dorrit Schleiminger Mettler und Alberto Fabbri für den 2. Wahlgang

Nachdem am Sonntag, 11. März 2007, erst eins der drei Strafgerichtspräsidien besetzt werden konnte, 
werden die nur knapp nicht gewählten Dorrit Schleiminger Mettler (FDP) und Alberto Fabbri (CVP) 
erneut kandidieren. Nach wie vor sind die Parteien der Wahlallianz CVP, DSP, EVP, FDP, LDP und SVP 
der Meinung, dass die beiden Kandidierenden lic. iur. Alberto Fabbri für das Vollzeitpräsidium und Dr. iur 
Dorrit Schleiminger Mettler für das Teilzeitpräsidium absolut erste Wahl sind. Auch der Gewerbeverband 
Basel-Stadt empfiehlt diese beiden Kandidaten für den 2. Wahlgang vom 15. April 2007 zur Wahl.

Peter Malama, 
Direktor Gewerbeverband 
Basel-Stadt
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Gastgewerbegesetz

Gemeinsam gegen überbordende Bürokratie
Nach fast zwei Jahren Erfahrung mit dem neuen Gastgewerbegesetz in Basel-Stadt zeigt sich, dass 
dieses statt einer Vereinfachung der administrativen Abläufe vielmehr eine gewerbe- und kulturfeind-
liche Bürokratie mit sich brachte. Jetzt ist es Zeit für dringend nötige Verbesserungen.
Die Folgen des neuen Gastgewerbegesetzes für 
Gastronomiebetriebe und Kulturinstitutionen in 
der Stadt Basel sind zu einem grossen Teil ne-
gativ. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis bele-
gen die gewerbe- und kulturfeindliche Praxis 
der zuständigen Behörden: Musik im Aussen-
bereich von Restaurants ist grundsätzlich nicht 
gestattet. Darunter leiden insbesondere die 
zahlreichen Beizen und Bars in der Steinenvor-
stadt. Viele Bewilligungsverfahren haben weit 
mehr als drei Monate gedauert – der «Rekord» 
liegt bei 25 Monaten. Kaum nachvollziehbar ist 
zudem die behördliche Praxis, dass ein Gesuch 
um verlängerte Öffnungszeiten vom Bauin-
spektorat als Baubewilligungsgesuch mit Ein-
sprachemöglichkeiten behandelt wird. Weiter 
werden Beizen oder Bars, wollen diese auch 
nur leise Hintergrundmusik laufen lassen, teure 
Lärmgutachten aufgebrummt. Darüber hinaus 
gilt es festzuhalten, dass es für all diese Mass-
nahmen im neuen Gastgewerbegesetz keine 
rechtliche Grundlage gibt. Es bleibt also einmal 
mehr der Eindruck, dass die zuständigen Behör-
den noch immer vorwiegend beschränken und 
verhindern, statt eine ermöglichende Haltung 
einzunehmen. 

Verbesserungen anstreben
Mit einer gemeinsamen Aktion von Grossräten 
aus allen politischen Lagern sollen mit parla-
mentarischen Anfragen (Interpellationen) an 
die Basler Regierung die vorhandenen Miss-
stände im Gastgewerbegesetz aufgezeigt und 
dringend nötige Korrekturen im Gesetz erreicht 
werden. Unter der Federführung des Gewerbe-
verbandes Basel-Stadt und des Komitees «Kul-
turstadt Jetzt» wurden nicht weniger als sieben 
Interpellationen zusammen mit anschaulichen 
Beispielen aus der Praxis an einer Medienkon-
ferenz im Sudhaus präsentiert. 
Die sieben Interpellationen zum Gastgewer-
begesetz betreffen verschiedene Bereiche 
des Gesetzes, bei welchen besonders grosser 
Handlungsbedarf besteht. Sieben Grossräte 
– von links bis rechts –  werden nun diese In-
terpellationen an die Regierung im Grossen Rat 
einreichen. Die Regierung ist dann verpflichtet, 
diese Anfragen zu beantworten. Die KMU News 
geben eine Übersicht über die wichtigsten For-
derungen der Volksvertreter: 

Interpellation 1: Musik in Gastrobetrieben
Die Lärmschutzfachstelle des Amtes für Umwelt 
und Energie (AUE) folgt in ihrer Praxis einem 
neuen Prinzip, welches sie in Bewilligungsver-
fahren generell zur Anwendung bringen will: 
«Musik im Aussenbereich ist nicht gestattet.» 
Betroffen davon sind oder waren unter ande-
rem Betriebe in der Steinenvorstadt sowie das 
Restaurant Erlkönig oder das Schiff im Hafen 
Kleinhüningen. Für die Praxis der Lärmschutz-
fachstelle fehlt allerdings eine rechtliche 
Grundlage, um eine flächendeckende Auflage 
dieser Art verfügen zu können. Die Interpellati-
on fragt, ob nicht ein Verzicht auf das pauschale 
Verbot anzustreben wäre, und ob Gesuche um 
permanente oder temporäre Beschallung im 
Aussenbereich in Zukunft nach dem Prinzip der 
Einzelfallbeurteilung zu handhaben sind. 

Interpellation 2: Verlängerte Öffnungszeiten
Gesuche um verlängerte Öffnungszeiten wer-
den fälschlicherweise als Baubewilligungsge-
suche behandelt. Das Gastgewerbegesetz sieht 
zwar den Vorbehalt einer Baubewilligung vor. 
Ein irritierender Querverweis im Gesetz beant-
wortet aber die Frage nicht, unter welchen Um-

ständen ein Baubewilligungsverfahren notwen-
dig ist. Die Interpellation fragt, ob bei Gesuchen 
um verlängerte Öffnungszeiten respektive bei 
einer Änderung eines Betriebes ohne bauliche 
Veränderungen, zwingend ein neues Baube-
willigungsverfahren sowie eine baurechtliche 
Publikation durchgeführt werden muss. 

Interpellation 3: Pflicht zu Lärmgutachten
Das AUE verlangt, dass bei Gastrobewilligungen 
grundsätzlich der Nachweis erbracht werden 
muss, dass der Betrieb nicht erheblich stört. 
Dies erfordert implizit auch immer ein Lärmgut-
achten. Dabei scheint es völlig egal zu sein, um 
welche Gesuchsart es sich handelt. Die Inter-
pellation fragt, ob ein zurückhaltender Umgang 
mit der Pflicht zu Lärmgutachten sowie eine 
pragmatische und möglichst nicht kostentrei-
bende Anwendung des Gesetzes möglich ist.

Interpellation 4: Fristen bei Bewilligungsver-
fahren
Wenn das Baudepartement involviert war, dau-
erten die meisten überprüften Bewilligungsver-
fahren mindestens drei Monate. Beispiele zei-
gen aber Bewilligungsfristen von fünf Monaten 

Peter Malama (FDP) Tino Krattiger (SP), Conradin Kraner (LDP), Tobit Schäfer (SP) und Daniel Stolz (FDP)
werden im Grossen Rat verschiedene Interpellationen zum Gastgewerbegesetz einreichen.
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(Restaurant Don Pincho) bis hin zu 18 Monaten (Restaurant Erlkönig/DB-
Areal). Die Interpellation fragt, ob eine Behandlungsfrist von maximal drei 
Monaten sowie eine Überprüfung und kundenfreundliche Neuregelung 
der Kommunikationsabläufe zwischen dem Baudepartement und dem 
Sicherheitsdepartement möglich sind.

Interpellation 5: Lärmempfindlichkeitsstufenplan / GASBI
Vielen Basler Gastronomiebetrieben – insbesondere in der Innenstadt 
– entstehen grosse Probleme, weil sich die Abteilung Lärmschutz des 
AUE bei ihrer Beurteilung von verlängerten oder eingeschränkten Öff-
nungszeiten auf den Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LESP) abstützt. Das 
AUE arbeitet seit 2004 an einem verwaltungsinternen Gastgewerbe-Se-
kundärlärm-Beurteilungsinstrument (GASBI). Als Motiv für dieses Projekt 
wird eine hohe Zahl von Beschwerden genannt. Mit dem GASBI  soll die 
Zulässigkeit eines Gastrobetriebes mit einem so genannten Quartierver-
träglichkeitsplan überprüft und dementsprechend bewilligt werden oder 
nicht. Die Interpellation fragt, was die Folgen einer Abstützung auf den 
LESP sowie einer Bewilligung auf der Basis von «Wohnanteil pro Quartier» 
wären.

Interpellation 6: Allgemeine Öffnungszeiten
Das Bewilligungsbüro muss laut Gesetz die allgemeinen Öffnungszeiten 
von Gastrobetrieben in die Bewilligung aufnehmen. Dies ist immer der Fall, 
auch wenn der Gesuchsteller weniger weit gehende Öffnungszeiten ein-
gegeben hat. Dieser Pflicht kommt das Bewilligungsbüro allerdings nicht 
immer nach. Die Praxis widerspricht dem neuen Recht und führt dazu, 
dass ein Betrieb fälschlicherweise benachteiligt werden kann. Die Inter-
pellation hinterfragt, wie ein korrekter Vollzug des Gesetzes gewährleistet 
werden kann und eine gewerbefreundliche Anpassung der Gesuchs- und 
Bewilligungsformulare erreicht werden kann.

Interpellation 7: One-Stop-Shop
Seit dem Inkrafttreten des neuen Gastgewerbegesetzes werden Neuer-
öffnungen, Veränderungen oder Umwandlungen von Betrieben sowie die 
Festlegung der Öffnungszeiten in einem komplexen Bewilligungsverfahren 
geprüft. Dieses fordert vom Gewerbler und von Kulturschaffenden einen 
unverhältnismässig hohen Aufwand. Die Interpellation fragt, ob nicht mit 
der Einrichtung eines One-Stop-Shops als Schnittstelle geschaffen wer-
den kann, die ämter- beziehungsweise departementsübergreifend Anlie-
gen, Fragen, Gesuche usw. zwischen den Betrieben und der Verwaltung 
koordiniert.

Alle diese Interpellationen zeigen eines deutlich: Das Basler Gastge-
werbegesetz hat im Grunde genommen versagt und gehört eigentlich 
zurück an den Absender geschickt.

Der «Fall» Sutterbegg

Seit Jahren betreibt die Firma Sutter AG an der Grellingerstrasse / 
Hardstrasse in Basel eine Cafeteria. Am 1. Juni 2005 trat das neue 
Gastgewerbegesetz in Basel-Stadt in Kraft. Aufgrund dessen er-
hielt die Cafeteria an der Grellingerstrasse nun plötzlich den Status 
«Gastgewerbebetrieb». Nach dem Erwerb des für einen Gastgewer-
bebetrieb benötigten Wirtepatents musste der Sutterbegg eine Be-
triebsbewilligung für einen Gastgewerbebetrieb einreichen. Darin 
beantragte die Bäckerei Sutter AG – wie im Wirtekurs gelernt – ge-
mäss §36 des neuen Gastgewerbegesetzes die maximal möglichen 
allgemeinen Öffnungszeiten für die Cafeteria. Im Wissen, dass sie 
diese Zeiten niemals ausschöpfen wird, schickte die Bäckerei Sut-
ter AG das Antragsformular an das zuständige Amt im Sicherheits-
departement. 
Zwei Monate später bekam der Sutterbegg überraschenderweise 
ein Antwortschreiben vom Bauinspektorat und nicht vom Sicher-
heitsdepartement, wo das Gesuch ursprünglich eingereicht wurde. 
In diesem Schreiben wurde nun die Eingabe einer «Vereinfachten 
Baubewilligung» verlangt. Dies mit der Begründung, dass es sich 
auch bei der Betriebsbewilligung für diese Cafeteria gemäss § 26 
der Bau- und Planungsverordnung um ein baubewilligungspflichti-
ges Vorhaben handeln würde. Die Bäckerei Sutter AG ist den For-
derungen des Bauinspektorats nachgekommen und reichte anfangs 
2007 ein Gesuch für ein solches «Vereinfachtes Baubegehren» ein. 
Kurz darauf kam ein neues Schreiben aus dem Bauinspektorat, in 
dem darauf hingewiesen wurde, dass die Cafeteria umgebaut wer-
den sollte. Dies, weil die beantragte Hintergrundmusik nach 22 Uhr 
eine Schallschleuse im Eingangsbereich benötige. Nach Rückfra-
gen beim Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Lärmschutz, bekam 
die Bäckerei Sutter AG die Auskunft, dass es keine solche Schall-
schleuse im Café brauche, wenn das Café vor 22 Uhr schliesst. 
Darauf hat der Sutterbegg die Öffnungszeiten für die Cafeteria an 
der Grellingerstrasse auf 22 Uhr zurückgenommen. 
Wie das Bewilligungsverfahren für den Cafeteria-Betrieb weiter-
läuft, ist heute noch völlig offen. Fakt ist aber: Eine kleine Cafeteria 
wird im Basler Gastgewerbegesetz gleich behandelt wie eine Dis-
co oder ein grosses Restaurant und die beschwerliche Expedition 
durch den Basler Bewilligungsdschungel ist für die Bäckerei Sutter 
AG wohl noch lange nicht zu Ende.

Die Sutterbegg-Filiale an der Grellingerstrasse / Hardstrasse

Tino Krattiger, Peter Malama und Daniel Stolz bei den Vorbereitungen für die 
Medienkonferenz vom 27. März 2007.
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Gastbeitrag: Rheinschifffahrt

Potenzial der Rheinschifffahrt ausschöpfen
Durch den aktiven Einbezug der Rheinschifffahrt könnte die Verlagerungspolitik des Bundes noch wirk-
samer ausgestaltet werden. Das Potenzial der Rheinschifffahrt als nachhaltigster und äusserst wirt-
schaftlicher Güterverkehrsträger liegt noch immer brach. 

Der globale Gü-
t e r a u s t a u s c h 
erfolgt heute 
mehrheitlich per 
Schifffracht und 
diese bildet das 
eigentliche Rück-
grat der weltwei-
ten Handels- und 
Logistikindustrie. 
Vor diesem Hinter-
grund wird die ef-
fiziente Anbindung 
des so genannten 

Hinterlandes an die Seehäfen für den inter-
kontinentalen Güteraustausch der Schweiz 
auch in Zukunft strategisch entscheidend sein. 
Ein Blick auf die Aussenhandelsstatistik der 
Schweiz (2005) zeigt denn auch die Bedeutung 
des Güterverkehrs auf dem Wasser (in Prozent 
der Gesamtmenge): Der Import per Rheinschiff 
(13 Prozent ab den Seehäfen Amsterdam, Ant-
werpen, Rotterdam) erfolgt fast in der gleichen 
Grössenordnung wie per Bahn (17 Prozent) 
oder via Pipeline (17 Prozent).

Umweltfreundliche Schifffracht 
Die Rheinschifffahrt ist in Bezug auf die Emis-
sionen pro beförderte Einheit der umwelt-
freundlichste Verkehrsträger überhaupt und 
hat überdies – im Unterschied zu den Land-

verkehrsträgern – erhebliche Kapazitätsre-
serven. Die Rheinhäfen betreiben mit 88 030 
umgeschlagenen Einheiten (2006) die grösste 
Container-Umschlagsplattform der Schweiz. 
Rund 70 Prozent des über die Drehscheiben 
der Rheinhäfen beider Basel abgewickelten 
Verkehrs dient der Versorgung des schweize-
rischen Mittellandes. Weitere 15-20 Prozent 
gehen per Transitverkehr weiter nach Italien. 
Im Jahr 2005 wurden 69 Prozent der in den 
Rheinhäfen umgeschlagenen Schiffsgüter mit 
der Bahn weiter transportiert. Bemerkenswert 
ist dabei der Umstand, dass diese bedeutende 
volkswirtschaftliche und umweltpolitische 
Leistung in der Verlagerungspolitik des Bundes 
(noch) keinen Niederschlag gefunden hat.

Potenzial liegt brach
Es lässt sich leicht erahnen, welches zusätzliche 
Verlagerungspotenzial in der Rheinschifffahrt 
schlummert, würden beispielsweise Schiff-

Relationen im Containerverkehr Antwerpen/
Rotterdam – Basel – Mittelland mit 50 Euro pro 
Behälter oder mit 500 –1000 Euro pro Schiff und 
Verbindung durch die Verlagerungspolitik sub-
ventioniert, wie dies im Bereich der Bahn der 
Fall ist. Ähnliche Fragestellungen ergeben sich 
im Bereich der Finanzierung der Hafeninfra-
struktur, welche bis heute – trotz der nationalen 
Funktion – ausschliesslich durch die Transport-
wirtschaft und die Kantone Basel-Stadt und 
Basel- Landschaft getragen werden.
Trotz gewichtiger Vorteile und ungenutzter 

Potenziale der Schifffahrt, fristet diese im Ver-
gleich zu anderen Verkehrsträgern in der ge-
genwärtigen verkehrspolitischen Landschaft 
der Schweiz – zu Unrecht – ein «Mauerblüm-
chendasein». Das ist nicht nur bedauerlich, son-
dern aus volkswirtschaftlicher Sicht geradezu 
riskant. Wenn durch einseitige Fokussierung 
der Schweizer Verkehrspolitik auf die Landver-
kehrsträger die Rheinschifffahrt zunehmend un-
ter Druck gerät, könnte sie morgen als wertvolle 
Alternative fehlen.

Wirksamere Verlagerungspolitik
Es bestehen jedoch Chancen zur rechtzeitigen 
Korrektur, die es unbedingt zu nutzen gilt! Das 
vom Bundesrat in Vorbereitung stehende 
ist für alle Verkehrsträger zu öffnen und soll 
den Grundsätzen der «co-modality» (Förde-
rung der nachhaltigen und wirtschaftlichen 
Transportketten) Rechnung tragen sowie eine 
diskriminierungsfreie Förderung der Verlage-

rung ermöglichen und damit deren Wirksam-
keit erhöhen. Weiter sind die Güterschifffahrt 
beziehungsweise die Rheinhäfen im Rahmen 
der Bahnreform 2 bei der Harmonisierung 
der Infrastrukturfinanzierung der Bahn und 
der Personenschifffahrt auf den Binnenseen 
gleichzustellen. Diesen beiden Postulaten mit 
vergleichsweise geringen finanziellen Kosten, 
steht ein effizienter Hebel zur wirksameren 
Verlagerungspolitik gegenüber – ein loh-
nender und notwendiger Schritt im Interesse 
der schweizerischen Verkehrspolitik.

Luftbild Rheinhafen Basel

Urs Schweizer, 
FDP Nationalrat  Basel-Stadt



«Für die Schweiz nimmt Basel eine klare Trendsetterrolle ein», sagt Yvette 
Thüring, Direktorin vom Swissôtel Le Plaza am Messeplatz, mit Blick auf die 
zahlreichen Hoteldirektorinnen in den verschiedenen Basler Hotels. Beson-
ders hoch ist der Frauenanteil bei den drei führenden Häusern in der 5-Sterne-
Kategorie: Das Swissôtel Le Plaza und das Hotel Les Trois Rois werden von 
Frauen geführt. Aber auch in der 3-Sterne-Kategorie stehen bei knapp der 
Hälfte der Hotels Frauen an der Spitze. Für Tanja Wegmann, ab Oktober 2005 
Resident Manager und seit März 2007 General Manager im Les Trois Rois, ist 

das nichts Besonderes: «Für mich per-
sönlich ist das eigentlich kein grosses 
Thema, obwohl ich immer wieder darauf 
angesprochen werde.» Nach kurzem 
Überlegen fügt sie dann hinzu, dass sie 
doch die einzige Direktorin der Swiss 
Deluxe Hotels sei – einem Verbund von 
36 Schweizer 5-Sterne-Hotels. «Ein 
wenig stolz macht mich das natürlich 
schon», gibt Tanja Wegmann zu.

Frauenanteil nimmt zu
Vor 10 bis 15 Jahren waren Frauen in der 
Hotelbranche noch kaum präsent. «Als 

ich 1970 in London meine ersten Schritte in der Hotellerie gemacht habe, 
durften Frauen noch nicht mal an der Rezeption arbeiten», erinnert sich Yvette 
Thüring vom Swissôtel Le Plaza, die über 34 Jahre im Hotelbusiness tätig ist. 
Zum Glück sei das heute aber nicht mehr so. «Es ist doch nur normal und 
höchste Zeit, dass die Frauen auch in der Hotellerie Führungsrollen überneh-
men», sagt Yvette Thüring heute. Dem kann Tanja Wegmann nur beipflichten: 
«Sicher gibt es auch in unserer Branche noch viele Vorurteile gegenüber 
Frauen in Führungspositionen. Davon lasse ich mich aber nicht beeindrucken 
– ich weiss was ich kann und kenne meine Qualitäten sehr genau.»
Beide Direktorinnen sind sich darin einig, dass sich Frauen gerade für die 
Hotellerie besonders eignen. «Die Gastgeberrolle ist einer Frau eher gegeben 
und wir achten uns auch mehr auf Details, als unsere männlichen Kollegen», 
meint Yvette Thüring. Und diese Details sind in der höchsten Hotelkategorie 
oftmals entscheidend, um die anspruchsvollen Kunden zufrieden zu stellen. 
Tanja Wegmann sieht aber noch einen anderen grossen Vorteil: «Ich rede 
gerne von der weiblichen Intuition. Im Laufe meiner Karriere habe ich gelernt, 
mich voll darauf zu verlassen, was mein 
Gefühl mir sagt».

Unnötige Diskussion
Auch wenn beide Hoteldirektorinnen be-
tonen, dass sie der Diskussion um Mann 
oder Frau in ihrer Branche im Grunde 
genommen überdrüssig sind, so stellt 
sich doch die Frage, ob Frauen besser 
sein müssen als Männer. Für beide Frau-
en keine unbekannte Frage: «Ich würde 
sagen nein … und ja», antwortet Yvette 
Thüring. «Besser sein nicht im Sinne, 

dass wir mehr leisten müssen, aber ja, weil wir vielleicht einen längeren Atem 
brauchen, um be- und geachtet zu werden.» Sowohl für Tanja Wegmann, wie 
auch für Yvette Thüring ist es aber ganz und gar nicht aussergewöhnlich, dass 
so viele Hotels des Basler Hotelier-Vereins von Frauen geführt werden.  

 Von Frauen geführte Basler Hotels
 
 5-Stern-Kategorie
 Les Trois Rois, Tanja Wegmann
 Swissôtel Le Plaza, Yvette Thüring

 4-Stern-Kategorie
 Ramada Plaza, Petra Emmel
 Metropol, Isabelle Tanachian
 St. Gothardt, Nathalie Durrer-Geyer

 3-Stern-Kategorie
 Novotel Basel, Birgit Doll
 Basilisk, Priska Cavegn Schlumpf
 bildungszentrum 21, Manuela I. Kroll
 Schweizerhof, Christine Ruch-Goetzinger
 Steinenschanze, Michaela Nazarek
 Der Teufelhof, Monica Thommy
 Balade, Sonja Maurer
 Baslertor Muttenz, Yvonne Bühler

 1-Stern-Kategorie
 Hecht am Rhein, Trudy Hüttenmoser
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Markgräfler Tischkultur 
Zum sechsten Mal durfte Hansjörg Wöhrle vom michelinsternbe-
stückten Adler in Weil am Rhein anfangs März eine illustre Gesell-
schaft in seinem Hause zur traditionellen Veranstaltung Markgräfler 
Tischkultur begrüssen. 
Aus der Basler Beizen- und Hotelszene nahmen Hilton-Hotelier 
Urs Hitz als Talkrundenteilnehmer sowie Mitglieder des Wirtever-
bands Basel-Stadt, des Basler Hotelier-Vereins und der lokalen 
Medien teil. Die Gesprächsrunde verfolständigten Dieter Beyerle,   
Gewerbeschule Basel, Jean-Rudolph Frisch, Bürgermeister von 
Pfetterhouse sowie Prof. Dr. Claudius Marx, Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK Konstanz. Zu den diskutierten Themen zählten das 
Rauchverbot, die Mehrwertsteuer, die Ausbildung des Berufs-
nachwuchses, die Wirtschaftlichkeit der Restaurants sowie die 
Tischkultur.
Beim gemeinsamen Mittagessen wurden die angeregten Diskus-
sionen über Gastronomie, Hotellerie, Wirtschaft und Politik fort-
gesetzt. Dabei durften natürlich die ausgewählten Weine aus dem 
Südbadischen nicht fehlen. 

Basler Hotelier-Verein

Starke Frauen in der Basler Hotellerie
Beinahe die Hälfte der Hotels, welche Mitglied sind im Basler Hotelier-Verein, werden von Frauen geführt. Im 
Schweizer Hotelgewerbe ist dies eine einmalige Situation.

Tanja Wegmann, General Manager 
Hotel  Les Trois Rois, Basel

Yvette Thüring,
Direktorin Swissôtel Le Plaza
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Ausstellung Malermeisterverband BS

Grenzüberschreitendes Malerhandwerk
Die Wanderausstellung «Malerhandwerk in Europa» gibt einen eindrucksvollen Einblick in das Maler-
handwerk von vier benachbarten europäischen Grossregionen. Vom 13. April bis zum 4. Mai 2007 macht 
die Ausstellung auch in Basel Halt. 
Auf Initiative des Landesinnungsverbandes des 
Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württ-
emberg ist gemeinsam mit den Malerverbänden 
aus dem Elsass, Südtirol und dem Basel-Stadt 
in Zusammenarbeit mit dem Regierungsprä-
sidium Karlsruhe eine grenzüberschreitende 
Ausstellung entstanden. Nach der Premiere 

in Karlsruhe war die Ausstellung «Malerhand-
werk in Europa» im italienischen Bozen zu Gast. 
Vom 13. April bis zum 4. Mai 2007 können Inte-
ressierte die Ausstellung im Lichthof des Bau-
departements Basel-Stadt am Münsterplatz 
jeweils von Montag bis Freitag von 7 – 18 Uhr 
besichtigen. Letzte Station der Ausstellung ist 
dann die elsässische Hauptstadt Strassburg.

Regional unterschiedliche Malerei
Die Ausstellung gibt den Besuchern einen Ein-
druck, wie die Beiträge aus den verschiedenen 
Ländern und Regionen die Unterschiedlichkeit 
des Malerhandwerks widerspiegeln. So sind 
auf elsässischer Seite Arbeiten zu sehen, die im 
Rahmen des «Diplôme du Brevet de Maîtrise» 
und des «Diplôme d’excellence de l’artisanat» 
hergestellt wurden, während aus Baden-Würt-
temberg herausragende Meisterarbeiten ge-
zeigt werden. Das Schweizer Malerhandwerk 

wird durch dekorative Meister  stücke vertreten 
sein, das Südtiroler Malerhandwerk präsentiert 
sich mit verschiedenen meisterlichen Tech-
niken. 
Die organisierenden Verbände erhoffen sich 
von dieser Ausstellung, dass die multinatio-
nalen Kontakte einen fruchtbaren Austausch 
und ein noch besseres Kennenlernen unter 
Nachbarn ermöglichen und die Beziehungen 
zwischen den Ländern stärken werden.

Ein farbenfroher Stuhl aus der Region Basel

Wandmalerei aus Italien

Ferien in AROSA – reich an Erholung und traumhaft schön

Die Tage werden länger und schon bald erwacht in den Bergen der Frühling. Die saftig grünen Wiesen, von farbenfrohen Bergblumen 
geschmückt, ermuntern wieder zum Wandern und Spazieren.

Wir laden Sie ein, den Bergfrühling hautnah mitzuerleben. Auf der grossen Sonnenterrasse unserer 4-Zimmer Ferienwohnung im Zentrum von 
Arosa geniessen Sie einen atemberaubenden Blick über die Aroser Gipfelwelt. Die Wohnung wurde von unseren fleissigen Heinzelmännchen 
mit viel Liebe zum Detail aufgefrischt. Auch unser neues, modernes Badezimmer, in welchem Sie nach einem anstrengenden und erlebnis-
reichen Tag bei einer erfrischenden Dusche oder einem erholsamen Bad die Seele baumeln lassen können, lässt keine Wünsche offen.

Haben wir Sie gluschtig gemacht? Dann steht einem spontanen Abstecher nach Arosa nichts mehr im Weg. Buchen Sie eine Wochenpau-
schale – wir schenken Ihnen dafür 100 Franken. Also eine Woche Erholung ab 300 Franken! Dieses Angebot ist gültig für Buchungen, welche 
bis zum 3. April 2007 bei uns eintreffen.

Weitere Informationen und Fotos zur Ferienwohnung finden Sie unter http://www.kmu-channel.ch/dienstleistungen/index.php oder rufen 
Sie uns an (Tel. 061 227 50 46). Wir verraten Ihnen gerne die freien Termine.

Anzeige
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Unternehmer in Scheidung
Dieser Scheidungsratgeber geht speziell auf die Belange von Unternehmern, Selbständigen und Führungs-
kräften ein. Behandelt werden u.a. die Teilung von Unternehmen, Unterhaltsfragen, Steuern, Altersvorsorge, 
Liegenschaften sowie das ganze Verfahren einer Trennung und Scheidung. Das Buch ist beim VZ Vermö-
genszentrum erschienen und wird vom Schweizerischen Hauseigentümerverband (HEV) als Medienpartner 
unterstützt. Der Autor, Dr. Erik Johner*, ist Advokat in Basel.
Der Ratgeber ist erhältlich im Buchhandel, beim HEV Schweiz (hev-schweiz.ch), beim VZ Vermögenszentrum 
(vermoegenszentrum.ch), oder kann per Email bestellt werden unter: info@scheidungskonvention.ch (bitte 
Name und Lieferadresse nennen).

Dr. Erik Johner*, Scheidung – ein Ratgeber für Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte, 2006, 
256 Seiten, VZ Vermögenszentrum / HEV Schweiz, CHF 39.–. 

* Dr. Erik Johner LL.M. ist Advokat in Basel und Partner bei Simonius Pfrommer & Partner (www.advokaten.ch / Tel. 061 206 45 45)
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Branchengruppe Bau

IWB-Strategie: Basler Gewerbe nicht konkurrenzieren
Anfangs Februar trafen sich Vertreter des Basler Baugewerbes mit Vertretern der Industriellen Werke Basel 
(IWB) zu einer Gesprächsrunde. Thema war die Konkurrenzierung des Basler Gewerbes durch die IWB. 
Auslöser für diese Diskussion waren Vorkommnisse rund um den Basel-
bieter Energiedienstleister Elektra Birseck Münchenstein (EBM). Die 
EBM-Holding sorgte im letzten Herbst für Schlagzeilen, weil sie über 
von ihr aufgekaufte Gewerbebetriebe handwerkliche Dienstleistungen 
wie Gartenbau oder Hausrenovationen anbietet und damit das lokale 
Gewerbe konkurrenziert. 
Im Zentrum der Gesprächsrunde stand die Befürchtung, dass die strate-
gische Ausrichtung der IWB auch eine Konkurrenzierung des heimischen 
Gewerbes vorsehen könnte. Die IWB-Vertreter konnten den Branchen-
vertretern aber versichern, dass sie keine solchen Absichten hegen. 
Die anwesenden Branchenvertreter beurteilten die Zusammenarbeit mit 
den IWB denn auch als gut. Vonseiten des Elektroinstallationsgewerbes 
wurde allerdings im Bereich «Messen und Märkte» eine gewisse Kon-
kurrenzierung durch die IWB kritisiert. 

IWB bleiben beim Kerngeschäft
Die Vertreter der IWB konnten den Anwesenden aber zusichern, dass 
sich die IWB auch in Zukunft auf ihre Kernkompetenzen als Netzbe-
treiberin konzentrieren und weiterhin eine klare Trennung zum Instal-
lationsbereich vornehmen werden. Auch im Bereich «Messen und 
Märkte» hat das Basler Gewerbe nichts zu befürchten, die IWB positi-
onieren sich in diesem Bereich weiterhin klar als Unterlieferant. Dies 
bleibt aber ein Thema zwischen den IWB und dem Verband Balser 
Elektro-Installationsfirmen. Eine ähnliche Entwicklung wie sie bei der 
EBM zu beobachten war, hat das Basler Gewerbe von den IWB also 
nicht zu befürchten. 
Abschliessend hielten die Teilnehmer der Gesprächsrunde fest, dass 
die Zusammenarbeit zwischen den IWB und dem lokalen Elektroinstal-
lationsgewerbe sowie der Haustechnikbranche positiv beurteilt wird.  

Rolf Wehrli (Geschäftsführer suissetec) mit den IWB-Vertretern: Daniel Moll, 
Hanspeter Keller und Frank Panhans 

Die GVBS-Vertreter: Luigi Troiani (Geschäftsführer Verbandsmanagement, 
Peter Malama (Direktor GVBS), Alfred Loewenguth (Präsident VBEI) und Hans-
jörg Wilde (des. Präsident VBEI)
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Revision Mehrwertsteuer

Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst Totalrevision des 
Mehrwertsteuergesetzes
Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstützt die vom Bundesrat vorgeschlagene Totalrevision der Mehr-
wertsteuer. Sonderregelungen, Ausnahmen und die drei verschiedenen Steuertarife sind für die KMU 
schon lange nicht mehr tragbar.
Der Gewerbeverband Basel-Stadt drängt seit 
Jahren auf eine Revision des Mehrwertsteuer-
gesetzes. Die Willkür der Mehrwertsteuerex-
perten ist beispiellos, jeder Mehrwertsteuer-
beamte in Bundesbern hat seine eigene Aus-
legungspraxis. Leidtragende sind einmal mehr 
die Unternehmen. 

Mehrwertsteuer vereinfachen
Die Mehrwertsteuer ist eine komplizierte Steu-
er. Das heutige Mehrwertsteuergesetz kennt 
zur Zeit 25 Sonderregelungen und Ausnahmen. 
Dazu haben wir Ausnahmen von den Ausnah-
men, ja sogar Ausnahmen von den Ausnahmen 
von der Ausnahme. Handeln tut Not, bevor die 
Ausnahme zur ausnahmslosen Regel wird. Das 
Ganze ist mehr als umständlich, daher muss ja 
die Steuerverwaltung auch immer neue Weglei-

tungen verfassen. Diese Schriften füllen ihrer-
seits unzählige Ordner. Kommt dazu, dass wir 
heute drei verschiedene Steuersätze kennen 
– 2,4 Prozent, 3,6 Prozent sowie 7,6 Prozent. 
Peter Malama hält fest: «Nur eine radikale Re-
form kann dazu beitragen, die KMU im Bereich 

der Mehrwertsteuer entscheidend zu entlasten. 
Die Zeit des Papierkrieges und der Behörden-
willkür im Mehrwertsteuerdschungel muss ein 
Ende finden.»

Gewerbeverband unterstützt Reform
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst 
deshalb den nun in Vernehmlassung gege-
benen Vorschlag des Bundesrates, welche 
die Reduktion von drei  MWST-Sätzen auf zwei 
oder gar einen Einheitssatz ( z.B. 6 Prozent) 
vorsieht. Allerdings müssen mit dieser Totalre-
vision zwingend weniger Ausnahmen, weniger 
Bürokratie, mehr Transparenz und vor allem 
mehr Rechtssicherheit einhergehen. Der Ge-
werbeverband Basel-Stadt wird diesen in Ver-
nehmlassung gegebenen Vorschlag vor allem 
dahingehend prüfen.

Gastbeitrag: Baubranche

Bauwirtschaft vor neuen Herausforderungen
Nicht wenige  für die Bauwirtschaft relevante Bedingungen präsentieren sich zur Zeit positiv. Die Bran-
che hat aber nach wie vor grosse Herausforderungen zu bewältigen. «

Die Bauwirtschaft bewegt sich zur 
Zeit – was die Wachstumsdyna-
mik anbelangt – in einem positiven 
konjunkturellen Umfeld. Nach wie 
vor gravierend ist der teilweise 
ruinös geführte Preiswettbewerb; 
ungeachtet statistisch höherer 
Baupreise lastet immer noch eine 
unbefriedigende Ertragslage auf 
vielen Baubetrieben. Dies sind 
letztlich Ausflüsse des Marktge-
schehens. Politisch hingegen muss 
die sich im Gange befindliche Re-
vision des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts dazu beitragen, dass 
beim Zuschlag – und zwar auch in 
der Praxis – nicht nur der Preis ei-
ne Rolle spielt. Auch ist die Zeit ge-
kommen, das Beschaffungsrecht 

soweit als möglich schweizweit zu 
harmonisieren. 

Politische Etappenziele sind 
erreicht 
Im letzten Jahr sind zwei wich-
tige politische Dossiers zu einem 
Abschluss gelangt. Die eidgenös-
sischen Räte haben erstens den 
Infrastrukturfonds für den Agglo-
merationsverkehr und das Nati-
onalstrassennetz verabschiedet 
und damit zu einer Verstetigung 
der Bauinvestitionen beigetragen. 
Zweitens hat das Schweizer Par-
lament das Verbandsbeschwer-
derecht, wenn auch in einer alles 
in allem zurückhaltenden Art,  ge-
strafft und Missbräuchen vorge-

beugt. Weitere dringende Dossiers 
stehen an, beispielsweise (als ers-
ter Schritt) die Vereinheitlichung 
der kantonalen Baubegriffe und 
Messweisen. 

Bauwirtschaft – eine moderne 
Branche
Erst das «Bauwerk Schweiz» er-
möglicht die gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Entfaltung 
von Bürgerinnen und Bürgern. 
Mit Innovationen gilt es, das rie-
sige Potentzial der Bauwirtschaft 
weiterzuentwickeln, zum Wohl der 
Gesellschaft und um für Investoren 
und Mitarbeitende eine attraktive 
Branche zu sein.

Charles Buser ist Politischer Sekre-
tär und Geschäftsleitungsmitglied 
des Schweizerischen Gewerbever-
bandes sowie Geschäftsführer von 
«bauenschweiz», der Dachorgani-
sation der Schweizer Bauwirtschaft.
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